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(54) Faltbare Fläche sowie Tisch, Podest oder Arbeitsbühne mit einer solchen

(57) Bei einer z.B. als Tisch (2) ausgestalteten falt-
baren Fläche (1) ist eines der Flächenelemente (3-7) ein
Flächenelement (5), das seine Lage im gefalteten Zu-

stand beibehält. Dadurch ergibt sich ein einfacher Falt-
vorgang und es kann eine ebene Fläche ohne abste-
hende Scharnierteile erzielt werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine faltbare Fläche, bei
welcher zueinander faltbare rechteckige oder quadrati-
sche Flächenelemente, die mit ihren Oberflächen die
Fläche bilden, entlang aneinandergrenzender Seiten
mit Scharniermitteln verbunden sind und im wesentli-
chen quer zu den genannten Seiten mindestens eine
durch Scharniere gleichsinnig zu den Flächenelemen-
ten faltbare Verstrebung vorgesehen ist, welche in einer
Faltstellung mit den Flächenelementen faltbar ist und in
einer von den Flächenelementen abgewinkelten Ver-
strebungsstellung das Falten der Flächenelemente
blockiert.
[0002] Eine solche faltbare Fläche ist als Tisch aus-
gestaltet aus US-A-1,618,327 bekannt. Die faltbare Flä-
che des Tisches weist ein nach oben abstehendes Mit-
telscharnier auf und der Tisch ist beim Auf- und Zusam-
menfalten unhandlich zu bedienen.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde eine
faltbare Fläche, die insbesondere als Tisch, Podest oder
Arbeitsbühne Verwendung finden kann, zu verbessern.
[0004] Dies wird bei einer faltbaren Fläche der ein-
gangs genannten Art dadurch erreicht, dass ein Flä-
chenelement vorgesehen ist, das sowohl bei gefalteter
als auch bei ungefalteter Fläche seine Lage beibehält
und die weiteren Flächenelemente jeweils mit ihren Un-
terseiten zu dem seine Lage beibehaltenden Flächen-
element hin faltbar sind.
[0005] Durch das seine Lage beibehaltende Flächen-
element wird einerseits das Zusammenfalten und Auf-
falten wesentlich einfacher, da die anderen Flächenele-
mente nur in Richtung auf dieses Element hin zu falten
sind. Durch das seine Lage beibehaltende Element
kann ferner die Faltung so ausgeführt werden dass kein
vorstehendes Mittelscharnier benötigt wird.
[0006] Bevorzugterweise ist das feststehende, bzw.
seine Lage zur Fläche beibehaltende Flächenelement
das Mittelelement der faltbaren Fläche. In diesem Fall
ist nur ein solches Element vorgesehen.
[0007] Bevorzugt ist das seine Lage beibehaltende
Element schmaler ausgeführt als die übrigen Flächen-
element. Das die Lage beibehaltende Flächenelement
kann dabei im wesentlichen so breit sein, dass zwei
oder mehrere der Flächenelement unter ihm gefaltet an-
geordnet werden können, was eine besonders kompak-
te gefaltete Anordnung ergibt.
[0008] Die faltbare Fläche weist bevorzugterweise
höheneinstellbare Standbeine auf. Mit Standbeinen
oder ähnlichen Standelementen kann die faltbare Flä-
che einen Tisch, ein Podest oder eine Arbeitsbühne bil-
den. Die faltbare Fläche kann aber auch direkt auf ei-
nem Untergrund aufliegen und auf diesem eine ebene
Fläche ausbilden.
[0009] Im folgenden werden Ausführungsbeispiele
der Erfindung anhand der Zeichnungen näher erläutert.
Dabei zeigt

Figur 1 eine Ansicht der faltbaren Fläche im aufge-
falteten Zustand und als Tisch ausgebildet;
Figur 2 eine Ansicht der Fläche von Figur 1 von un-
ten mit bereits abgeklappten Verstrebungen; und
Figur 3 eine Ansicht der Fläche in gefaltetem Zu-
stand.

[0010] Figur 1 zeigt in schaubildlicher Darstellung ei-
ne faltbare Fläche 1, welche von den Oberflächen von
mehreren Flächenelementen 3,4,5,6 und 7 gebildet ist.
In der Figur ist die faltbare Fläche 1 Teil eines Tisches
2. Dies ist nur als bevorzugtes Beispiel zu verstehen.
Die Fläche 1 könnte auch Teil einer Arbeitsbühne oder
eines Podestes sein oder könnte allenfalls auch als Flä-
che direkt auf einem Untergrund aufliegen, so dass kei-
ne Standbeine oder sonstige Standelemente vorhan-
den wären. Beim gezeigten Beispiel als Tisch sind
Standbeine 15 und 16 vorgesehen, welche bevorzug-
terweise, aber nicht zwingend, als höheneinstellbare
bzw. in ihrer Länge verstellbare Standbeine ausgeführt
sind, was allerdings in der Zeichnung nicht dargestellt
ist.
[0011] Die einzelnen Flächenelemente 3-7 sind an
den einander zugewandten Seiten mit Scharniermitteln
miteinander verbunden, welche das Falten der Fläche
erlauben. Dies ist grundsätzlich aus der genannten
US-Patenschrift 1,618,327 bekannt. Dort verändern al-
lerdings alle Flächenelemente beim Falten ihre Lage zur
Fläche 1, was zu einer nur kompliziert handhabbaren
Faltbewegung führt, wenn der in Figur 2 der US-Patent-
schrift auf seiner Fläche liegende Tisch zu der in Figur
5 gezeigten Faltlage gebracht werden soll, da die bei-
den mittleren Flächenelemente gleichzeitig zueinander
hochgeklappt werden müssen. Zudem bedingt dies ein
zwischen diesen beiden Flächenelementen auf der Flä-
che nach oben abstehendes Scharnier, wie dies in Figur
3 der genannten Schrift ersichtlich ist.
[0012] Die faltbare Fläche gemäss der vorliegenden
Erfindung vermeidet nun diese Nachteile, indem minde-
stens ein Flächenelement, gegebenenfalls genau nur
ein Flächenelement vorgesehen ist, welches seine La-
ge zur Fläche 1 bei der Faltung beibehält. Dieses Flä-
chenelement bleibt daher in gefaltetem Zustand der Flä-
che in einer Lage, bei welcher seine Oberfläche weiter-
hin der Oberfläche der ungefalteten Gesamtfläche ent-
spricht bzw. dieses Element erfährt keine Faltbewe-
gung. Dies wird nun anhand der Figuren 1 bis 3 an dem
dargestellten Beispiel des Tisches 2 erläutert. Das seine
Lage beibehaltende Flächenelement ist dabei das Flä-
chenelement 5, welches bevorzugterweise das Mittel-
element der Fläche 1 ist. Dies ist ein bevorzugtes Aus-
führungsbeispiel. Das Element 5 kann auch aussermit-
tig liegen, so dass beidseits dieses Elementes verschie-
dene Anzahlen von die Faltbewegung ausführenden
Elementen angeordnet sind.
[0013] Figur 2 zeigt eine schaubildliche Ansicht des
Tisches 2 von unten. Darin sind wiederum die Flächen-
elemente 3-7 ersichtlich, wobei diese untereinander mit
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als Scharniermittel dienenden Scharnieren verbunden
sein können, welche in der Figur 2 nur angedeutet und
mit den Bezugszeichen 10-13 versehen sind. Gezeigt
sind dabei jeweils zwei Scharniere, welche im jeweiligen
Endbereich der benachbarten Flächenelemente ange-
ordnet ist. Natürlich könnten auch mehr als zwei Schar-
niere zur Verbindung jeweils zweier Flächenelemente
dienen. Die Scharniere sind dabei so ausgeführt, dass
sie ein Schwenken der Flächenelemente zueinander
nur so erlauben, dass die Flächenelemente in der Zeich-
nung nach oben aus der Zeichnungsebene hinaus zu-
einander verschwenkt bzw. die Fläche so gefaltet wer-
den kann. Dies erlaubt es auch, die Scharniere 10-13
alle so auszuführen, dass alle Scharnierteile unterhalb
der Fläche 1 liegen bzw. beim Tisch von Figur 1 nicht
von dessen Tischfläche 1 nach oben abstehen und die
Brauchbarkeit als Tischfläche stören. Dies ist beson-
ders wichtig, wenn die Fläche als begehbares Podest
oder als begehbare Arbeitsbühne verwendet wird, da
dabei vorstehende Scharnierteile die Gefahr von Unfäl-
len hervorrufen würden. Die Scharniere 10-13 sind bei
einer bevorzugten Ausführungsform nicht vorhanden
und die Scharniermittel werden von den Scharnieren
20-23 der Verstrebungen gebildet, welche immer vor-
handen sind, so dass die Scharniere 10-13 bevorzug-
terweise weggelassen werden.
[0014] In Figur 3 sind im gefalteten Zustand der Flä-
che die Scharniere 22 zwischen den Flächenelementen
5 und 6 ersichtlich, welche in dieser Figur genauer dar-
gestellt sind und von einer für den Fachmann bekannten
üblichen Scharnierkonstruktion gebildet sind. Wie in Fi-
gur 2 ersichtlich, sind an den Flächenelementen
schwenkbare Verstrebungen 8 und 9 angeordnet, was
grundsätzlich aus der genannten US-Patentschrift be-
kannt ist. Zur schwenkbaren Anordnung der Verstre-
bungen 8 und 9 an den Flächenelementen sind entspre-
chende Schwenkverbindungen bzw. Scharniere 30-34
vorgesehen, welche das Verschwenken der Verstre-
bungen aus der in Figur 2 gezeigten Lage in die in Figur
1 dargestellte Lage ermöglichen. Dies ist an sich be-
kannt. Die Verstrebungen 8 und 9 selber sind dabei
durch die erwähnten Scharniere 20-23 unterteilt, wobei
diese Scharniere so angeordnet sind, dass sie die Ver-
strebungen mit gleicher Teilung unterteilen, wie die Flä-
che 1 durch die Flächenelemente unterteilt wird. Dies
erlaubt das Falten der Fläche bei der in Figur 2 gezeig-
ten Lage der Verstrebungen, da diese in der dort ge-
zeigten Stellung mit ihren durch die Scharniere 20-23
voneinander getrennten Abschnitten gleichsinnig falt-
bar sind, wie die Flächenelemente. In der in der Figur 1
dargestellten, weggeschwenkten Stellung der Verstre-
bungen 8 und 9 blokkieren diese hingegen die Faltbe-
wegung der Flächenelemente, da die Scharniere 20-23
dann senkrecht zur Faltrichtung stehen. In dieser Stel-
lung ist daher die Fläche 1 gegen ein Zusammenfalten
gesichert.
[0015] Mit dem seine Lage zur Fläche 1 stets beibe-
haltenden Flächenelement 5 ergibt sich nun aus der Po-

sition von Figur 2 eine Faltung derart, dass das Flächen-
element 3 mittels der Scharniere 20 (und gegebenen-
falls der Scharniere 10) gemäss Pfeil A aus der Zeich-
nungsebene hinaus nach oben umgeklappt wird und
dann auf dem noch liegenden Flächenelement 4 liegt.
Die Scharniere 20 der Verstrebungen 8 und 9 ermögli-
chen dabei diese Schwenkbewegung der Verstre-
bungsabschnitte beim Flächenelement 3. Das Flächen-
element 3 liegt danach ganz oder punktuell auf dem Flä-
chenelement 4 auf. Dieselbe Faltbewegung wird für das
Flächenelement 7 gemäss Pfeil B mittels der Scharniere
23 (und gegebenenfalls 13) durchgeführt, wonach das
Flächenelement 7 auf dem Flächenelement 6 aufliegt.
Aus dieser Stellung erfolgt nun ein weiteres Hochfalten
der jeweiligen Pakete aus den Flächenelementen 3 und
4 bzw. 6 und 7, um die Scharniere 21 bzw. 22 bei den
Verstrebungen (und gegebenenfalls um die Scharniere
11 und 12), wobei das Flächenelement 5 in seiner ur-
sprünglichen Lage, z.B. auf dem Boden liegend, ver-
bleibt und nur die beiden Pakete aus den vorgängig ent-
sprechend den Pfeilen A und B vorgefalteten Elementen
nach oben gefaltet werden. Es ist ersichtlich, dass das
Falten mit dem dabei feststehenden Flächenelement 5
und immer in die selbe Richtung eine einfache Hand-
habbarkeit der Faltbewegung ermöglicht, dies insbe-
sondere im Vergleich mit dem faltbaren Tisch nach
Stand der Technik. Nach der Faltung ergibt sich die Po-
sition gemäss Figur 3, wobei in dieser Darstellung die
gefaltete Fläche gedreht worden ist, so dass das Flä-
chenelement 5, das mit seiner Oberfläche weiterhin in
der Ebene der ungefalteten Fläche liegen würde, in der
Figur oben liegt und nicht mehr auf einer Bodenfläche
liegt, wie in Figur 2. Ersichtlich ist aber, wie durch das
Falten nun die Flächenelemente 3 und 7 unterhalb des
Flächenelementes 5 zu liegen kommen, das seine Lage
beibehalten hat.
[0016] Bevorzugterweise ist das Flächenelement 5 so
ausgeführt, dass seine Breite ungefähr der Dicke der
beiden Flächenelemente 3 und 7 entspricht, welche un-
ter das Flächenelement 5 zu liegen kommen. Damit er-
gibt sich in der Regel eine geringere Breite des seine
Lage nicht verändernden Flächenelementes gegenüber
den anderen Flächenelementen. Bei einer bevorzugten
Ausführungsform könnte das Flächenelement 5 an sei-
ner Oberseite mit einem oder mehreren Traggriffen zu
sehen sein, welche bei Nichtgebrauch in das Flächen-
element 5 versenkbar sind, so dass sich trotz der Trag-
griffe eine im wesentlichen ebene Fläche ergeben kann.
[0017] In den Figuren ist eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform gezeigt, bei welcher Standbeine 15,16 vor-
handen sind, welche zudem mit den Verstrebungen 8
und 9 verbunden sind, so dass sich bei deren Ausklap-
pen zugleich auch die Standbeine Ausklappen. Nicht
dargestellt sind Fixierungen, welche die ausgeklappten
Standbeine in ihrer Ausklappstellung gegen Einklappen
sichern. Solches ist indes dem Fachmann bekannt. An-
stelle der gezeigten Ausführungsform können die
Standbeine aber auch unabhängig von den Verstrebun-
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gen 8 und 9 ausklappbar und einklappbar sein. Es ist
auch möglich nur eine z.B. mittige Verstrebung vorzu-
sehen anstelle der beiden gezeigten endseitigen Ver-
strebungen 8 und 9.
[0018] Die Flächenelemente können aus beliebigem
Material gefertigt werden, z.B. aus Holz, als Hohlkon-
struktion wie in den Figuren gezeigt aus Metall oder aus
Kunststoff. Die Verstrebungen bestehen vorzugsweise
aus Metall, wie auch die an sich bekannten Scharniere.
Auch für die Standbeine, falls solche vorgesehen sind,
werden vorzugsweise Metallbeine verwendet, insbe-
sondere wenn die Beine höheneinstellbar sind.

Patentansprüche

1. Faltbare Fläche (1), bei welcher zueinander faltbare
rechteckige oder quadratische Flächenelemente
(3-7), die mit ihren Oberflächen die Fläche bilden,
entlang aneinandergrenzender Seiten mit Schar-
niermitteln verbunden sind und im wesentlichen
quer zu den genannten Seiten mindestens eine
durch Scharniere (20-23) gleichsinnig zu den Flä-
chenelementen faltbare Verstrebung (8, 9) vorge-
sehen ist, welche in einer Faltstellung mit den Flä-
chenelementen faltbar ist und in einer von den Flä-
chenelementen abgewinkelten Verstrebungsstel-
lung das Falten der Flächenelemente blockiert, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Flächenelement
(5) vorgesehen ist, das sowohl bei gefalteter als
auch bei ungefalteter Fläche seine Lage beibehält
und die weiteren Flächenelemente (3,4, 6,7) jeweils
mit ihren Unterseiten zu dem seine Lage beibehal-
tenden Flächenelement (5) hin faltbar sind.

2. Faltbare Fläche nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das seine Lage beibehaltende
Flächenelement (5) das Mittelelement der faltbaren
Fläche (1) ist.

3. Faltbare Fläche nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass beidseits des Mittelelementes
jeweils zwei Flächenelemente (3, 4; 6, 7) oder mehr
als zwei Flächenelemente vorgesehen sind.

4. Faltbare Fläche nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Breite des sei-
ne Lage beibehaltenden Flächenelementes (5) ge-
ringer ist als die Breite der anderen Flächenelemen-
te (3, 4; 6,7).

5. Faltbare Fläche nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Breite des seine Lage bei-
behaltenden Flächenelementes (5) im wesentli-
chen der kombinierten Dicke der in Faltstellung der
Fläche unter ihm zu liegen kommenden Flächen-
elemente (3, 7) entspricht.

6. Faltbare Fläche nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass zwei Verstrebun-
gen (8, 9) vorgesehen sind, welche insbesondere
mit Standbeinen (15, 16) versehen sind.

7. Faltbare Fläche nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass in ihrer Länge ein-
stellbare Standbeine vorgesehen sind.

8. Faltbare Fläche nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Scharniermit-
tel (10-13) vollständig unterhalb der Fläche liegen.

9. Faltbare Fläche nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Scharniermit-
tel von den Scharnieren (20-23) gebildet sind oder
dass die Scharniermittel von zusätzlichen Schar-
nieren (10-13) gebildet sind.

10. Faltbare Fläche nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass das seine Lage
beibehaltende Flächenelement (5) mindestens ei-
nen Traggriff, insbesondere einen im Flächenele-
ment versenkbaren Traggriff aufweist.

11. Tisch (2) oder Podest oder Arbeitsbühne mit einer
faltbaren Fläche nach einem der Ansprüche 1 bis 9.
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